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Schöffenwahl für die Amtszeit 01.01.2019 bis 31.12.2023 - Aufstellung einer 
Vorschlagsliste 
 
Sachverhalt: 
Gemäß der Schöffenbekanntmachung vom 7.November 2012, zuletzt geändert am 
15. Oktober 2017, hat die Gemeinde wieder eine Vorschlagsliste für Schöffen 
aufzustellen. Weil es entscheidend darauf ankommt, für das Schöffenamt Personen 
zu gewinnen, die für diese Tätigkeit ein besonderes Interesse haben, wurde gemäß § 
9 Abs. 3 der Schöffenbekanntmachung durch Anschlag an den Amtstafeln der 
Gemeinde und in der örtlichen Presse auf die Möglichkeit, als Schöffe tätig zu 
werden, hingewiesen. In dieser Bekanntmachung wurden Gemeindeeinwohner, die 
bereit und geeignet sind, ein solches Amt zu übernehmen, gebeten, dies der 
Gemeinde mitzuteilen.  
 
Für die Übernahme eines Schöffenamtes hat sich folgende Person bereit erklärt: 
 
Willeitner Martin Beamter     Ramsau b. Berchtesgaden    Im Tal 107 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Vorschlagsliste für Schöffen zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 
 
Diese Liste wird zur öffentlichen Einsichtnahme eine Woche ausgelegt.  
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Änderung der Parkgebührenverordnung (PGV) 
 
Sachverhalt  
Bei der letzten Anpassung der Parkgebühren wurde die Verwaltung darum gebeten, 
die Konditionen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf in kleinen Schritten 
anzuheben, um Kostensteigerungen der Parkraumbewirtschaftung weiterzugeben. 
Mit der überproportionalen Erhöhung der Tagesgebühr soll zudem ein Anreiz gesetzt 
werden, Tagestouristen zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. 
Der Gemeinderat hat sich in der letzten nichtöffentlichen Sitzung mit diesem Thema 
beschäftigt und folgende Parkgebühren, gültig ab 1. Mai 2018, beschlossen: 
 
 Zeitraum   neue Gebühr  bisherige Gebühr 
1. bis   4 Std.   € 5,--    € 4,-- 
2. über 4 Std.    € 7,--    € 5,-- 
3. Mehrtageskarten:  

erster Tag    € 7,--    € 5,-- 
 2. Tag    € 5,00    € 3,50 
 3. Tag    € 4,00    € 2,50 
 für jeden weiteren Tag  € 3,00    € 1,50 
 

4. auf die Pkt. 1 – 3  50 % Rabatt mit Kurkarte. 
5. Die Jahresparkscheine der Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee zu einer 

Gebühr von 30,-- Euro und der Jahresparkschein Ramsau zu einer Gebühr von 
15,00 Euro bleiben unverändert. 

 
Aussprache: 
GR Graßl sprach sich dafür aus, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um die 
„Wildparkerei“ zur Vermeidung von Parkgebühren zu unterbinden. BGM 
Gschoßmann informierte in diesem Zusammenhang darüber, dass für den 
Blaueisparkplatz und die Parkplätze im Hochschwarzeck ebenfalls eine 
Bewirtschaftung geplant ist. Außerdem wurde ein Parkverbot entlang der 
Triebenbachstraße vom Café Gelfart bis Sellertlack beim LRA beantragt.  
 
Beschluss: 
Die nachstehende 5. Verordnung zur Änderung der Parkgebührenverordnung wird 
beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 : 1  
 



         Anlage zu TOP 1810302 
         vom 10.04.2018 
 
 
 

Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 

 
5. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von 
Parkgebühren (Parkgebührenverordnung – PGV) 
 
Vom 
 
Aufgrund des § 6a Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz (StVG)  in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk) erlässt die Gemeinde 
Ramsau bei Berchtesgaden folgende Verordnung:  
 

§ 1 
 

Die Verordnung der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden über die Erhebung von 
Parkgebühren (Parkgebührenverordnung – PGV) vom 31. März 2009, veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 15 vom 14. April 2009, in der Fassung der 4. Änderungsverordnung vom 
12.04.2016, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 17 vom 26.04.2016 wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 Absatz (1) erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Soweit im Geltungsbereich der Verordnung das Parken auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen nur während des Laufs einer Parkuhr oder nur an 
Parkscheinautomaten mit einem Parkschein zulässig ist, werden folgende 
Parkgebühren erhoben: 
 

• bis 4 Stunden      5,00 € 
• über 4 Stunden   7,00 € 

 
Mehrtageskarten 

• für den ersten Tag   7,00 € 
• für den zweiten Tag  5,00 € 
• für den dritten Tag   4,00 € 
• für jeden weiteren Tag 3,00 €“ 

 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2018 in Kraft.  
 
Ramsau b. Berchtesgaden, den 10.04.2018 
 
 
Gschoßmann, Erster Bürgermeister  
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Bekanntgaben – Sendemast am Hirschkaser 
 
GL Willeitner gab bekannt, dass nach den Informationen der Telekom der 
Sendemast am Standort Hirschkaser ab der 16. KW in Betrieb gehen werde. Er bat 
die Bergwacht um Rückmeldung, ob der Empfang im Wimbachtal dadurch besser 
werde.  
 
 


